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Geschäftsbücherverordnung (GeBüV) – Vorbeugung durch Nutzung 
von Know-how und Erfahrung. Der ECM-Beratungsansatz von ELCA.

Ein Grossteil der internationalen Firmen 
sowie auch Unternehmen aus dem Mittel-
stand setzen seit längerer Zeit auf die elektro-
nische Archivierung. In den letzten Jahren hat 
sich einiges verändert und spätestens, wenn 
die Revisionsstellen entdecken, dass die elek-
tronische Archivierung der Dokumente viel-
leicht nicht ganz der Gesetzeslage entspricht, 
entsteht Handlungsbedarf. Dies macht GeBüV 
zu einem derzeit viel diskutierten Thema in 
Schweizer Unternehmen.

Was bedeutet GeBüV für Ihr Unter-
nehmen? Was sind die Kosten für die 
GeBüV-Compliance? 
Sie möchten wissen, 
welches neben den 
o r g a n i s a t o r i s c h e n 
auch die aus techni-
scher Sicht relevanten 
Punkte sind, sowie auf 
was geachtet werden 
muss, damit die Ver-
ordnung eingehalten 
werden kann? Welches 
sind die technischen 
Möglichkeiten, und 
mit welchen Varianten 
können die Anforde-
rung erfüllt werden? 
Verschiedene Lösungs-
ansätze verursachen 
unterschiedliche Kos-
ten, Sie möchten dazu 
Entscheidungsgrund-
lagen bekommen? 

ELCA hat bereits 
mit diversen Kunden zusammen GeBüV-
Überprüfungen gemacht. Vom methodischen 
Vorgehen und von den neusten Erfahrungen 
kann auch Ihr Unternehmen profitieren.

Grundsätzliches zu den Compliance-
Anforderungen
Die Erfüllung von Compliance-Anforderungen 
ist umfangreich und beinhaltet sehr viele Teil-
aspekte, die berücksichtigt werden müssen. 
Ob die GeBüV und weitere geltende Verord-
nungen und Gesetze bei der Implementierung  
umgesetzt wurden, kann kein Hersteller oder 
Integrator «einfach so» bestätigen. Neben den 
technischen Anforderungen sind insbesonde-
re auch die organisatorischen Prozesse und 
Verantwortlichkeiten zu berücksichtigen. Die-
se Aspekte sind integraler Bestandteil einer 

revisionssicheren Lösung, sie müssen von 
der Revisionsstelle abgenommen und einem 
regelmässigen Audit unterzogen werden.

«Revisionssichere Standardprodukte»?
Der Einsatz eines ECM-Systems ist in einem 
Unternehmen meist von strategischer Bedeu-
tung. Dies weil dabei meistens die Kernprozesse 
eines Unternehmens betroffen sind. Eine gute 
Integration in die bestehende IT-Landschaft 
und die Berücksichtigung der gesetzlichen 
Auflagen ist darum ganz entscheidend.

Zu bemerken ist, dass diverse ECM-Soft-
warehersteller ihre Lösungen als sogenannte 

«revisionssichere Standardprodukte» an-
bieten und die kundenspezifischen Anfor-
derungen bei der Integration vernachlässigt 
werden. Zudem werden viele dieser «Stan-
dardprodukte» unter einer einzigen Marke 
angeboten, obwohl die einzelnen Module von 
verschiedensten Firmen entwickelt und so-
mit technologisch oft nicht vollständig in die 
entsprechende Gesamtlösung integriert sind. 
Als Folge davon entstehen beim Einsatz einer 
solchen Lösung Unsicherheiten, wie weit der 
Compliance-Prozess überhaupt eingehalten 
werden kann. 

Der ECM-Beratungsansatz von ELCA: 
umfassend, individuell, kostengünstig
ELCA ist mit allen Themenbereichen im 
ECM-Umfeld seit vielen Jahren bestens ver-

traut. Das gesamtheitliche ECM-Know-how 
sowie die Erfahrungen aus einer grossen 
Anzahl von Projekten in allen ECM-Sekto-
ren sind von grösstem Nutzen, wenn es da-
rum geht, Beurteilungen durchzuführen und 
Lösungen für mögliche Lücken aufzuzeigen. 
Mit dem ECM-Beratungsansatz wird ELCA 
bei Ihrem Unternehmen feststellen, inwie-
fern eine bestehende oder eine neue ECM-
Lösung die Anforderungen an die GeBüV 
erfüllt.

Das konkrete Vorgehen zur Erreichung 
der GeBüV-Compliance sieht dabei wie folgt 
aus:
• Analyse des Ist-Zustands
• Ermittlung der relevanten Informationen in 

definierten Bereichen des Unternehmens
• Definition und Priorisierung der Anforde-

rungen an das revisionssichere Archiv
• Ermittlung und Bewertung möglicher 

Lösungsvarianten
• Konzept als Grundlage für die Revisions-

stelle
• Dokumentation der Lösung sowie der 

Prozesse
• Begleitung und Beratung bei der Umset-

zung
• Begleitung und Beratung bei der Validie-

rung der Dokumentation durch Ihre Revi-
sionsstelle

ELCA führt die Analysen gemeinsam mit den 
Spezialisten Ihres Unternehmens durch. Die 
Ergebnisse und Vorschläge werden im Rah-
men einer Präsentation vorgestellt. Dazu wird 
eine komplette Dokumentation des Mandates 
abgegeben.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir 
unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot. 
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